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63/07 Personalvertretung

Norm

PVG 1967 §25 Abs4;

Rechtssatz

Aus § 25 Abs 5 PVG kann auch für den Bereich der Willensentscheidung des Zentralausschusses nach § 25 Abs 4 Satz 2

PVG abgeleitet werden, dass der besondere Arbeitsanfall (die besondere Arbeitsbelastung), die sich aus der

Wahrnehmung der Personalvertretungsfunktion ergibt, ein maßgebliches Kriterium ist. Ein solcher ist regelmäßig und

typisch mit der Übernahme einer Geschäftsführungsfunktion in einem Personalvertretungsorgan verbunden. Auch die

Wahrnehmung von besonderen Aufgaben ohne Geschäftsführungsfunktion kann zur gesetzlich zulässigen

Berücksichtigung bei der Dienstfreistellung führen, doch bedarf es hiefür einer sachlichen Rechtfertigung im Einzelfall,

wie besonderer Kenntnisse und Erfahrungen, die der betreBende Personalvertreter auf Grund seiner bisherigen

(allenfalls auch beruCichen) Tätigkeit in diesem Bereich erworben hat und die ihn für die Erfüllung dieser besonderen

Aufgaben nach § 2 PVG besonders qualifiziert erscheinen lassen.
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